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Leasing
Dreiparteienbeziehung

Investitionsgüter-Leasing

Seit Ende der 60er Jahre gewinnt das Leasinggeschäft in der
Schweiz zunehmend an Bedeutung und bildet bereits heute
einen festen Bestandteil der Unternehmensfinanzierung.

Leasingmarkt Schweiz

Die marktführenden Gesellschaften in der Schweiz, die das
gewerbliche und industrielle Leasing anbieten, gehören vor-
wiegend inländischen Grossbanken, die gegenüber ihren
Tochtergesellschaften als Kapitalgeber auftreten. Die Pro-
dukte dieser Leasinggesellschaften ergänzen die Dienstlei-
stungen der Banken, werden aber nicht direkt deren Kredit-
oder Darlehensgeschäft zugerechnet.
Zum Kundenkreis der Leasinggesellschaften zählen vorwie-
gend inländische Unternehmen aus allen Wirtschaftssekto-
ren, vom Klein- bis zum Grossunternehmen, aber auch
öffentlich-rechtliche Körperschaften. Für diese Kunden
steht bei der Anschaffung eines Anlagewertes nicht dessen
Eigentum, sondern die Nutzung des Objektes im Vorder-
grund.

Im Verband Schweizerische Leasing-Gesellschaften (VSLG)
sind gegenwärtig elf Leasinggesellschaften zusammenge-
schlössen, die das Leasing von Investitionsgütern und
Immobilien betreiben. Die Mitgliederfirmen des VSLG
haben 1989 Investitionsgüter für 1,67 Mrd. Franken gekauft
und an schweizerische Kunden verleast. Dies entspricht
gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme um 14 %.

|VSLG-Vertraqsabschlüsscjj

Säulen-Grafik: VSLG-Vertragsabschlüsse in Ausrüstungsgütern in Mio. Fr.

Der Leasinganteil an schweizerischen Investitionen in Aus-
iüstungsgütern erreichte Ende 1989 über 6 %.

Was ist Leasing?

Als Leasing gilt grundsätzlich jedes Geschäft, das die
Bewährung eines Rechts auf Gebrauch einer beweglichen
eder unbeweglichen Sache zum Gegenstand hat.
Die Leasinggesellschaft kauft das vom Kunden ausgewählte
Leasingobjekt, wird damit Eigentümerin des Leasingobjek-
|ss und überlässt dieses dem Kunden für die vereinbarte
Dauer zur Nutzung.

Der Kunde entrichtet der Leasinggesellschaft dafür peri-
odisch einen Leasingzins, der heute kostenmässig mit einer
konventionellen Bankfinanzierung vergleichbar ist. Der
Kunde trägt normalerweise die mit dem Objekt und seiner
Nutzung in Verbindung stehenden Risiken, sorgt für den
üblichen Unterhalt einschliesslich Versicherung des Objek-
tes und macht allfällige Gewährleistungsansprüche direkt
beim Lieferanten geltend.

Anders als bei der Miete spielt sich beim Leasing das ver-
tragliche Geschehen nicht allein zwischen «Mieter» und
«Vermieter» ab. Die Leasinggesellschaft schaltet sich als
weitere Partei ein. Die wirtschaftliche Parteienbeziehung lie-
fert denn auch das Hauptmerkmal des Leasing.

Wirtschaftliche 100 % Finanzierung

Am Anfang jeder Investitionsfinanzierung steht der eigent-
liehe Investitionsentscheid des Unternehmers. Es ist hin-
länglich bekannt, dass die Finanzierungsmöglichkeiten
eines Betriebes häufig die Realisierung von Investitionspro-
jekten massgeblich beeinflussen.

Investitionsgüter-Leasing bedeutet für den Kunden - wirt-
schaftlich betrachtet - die vollumfängliche Finanzierung sei-
ner Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge. Das nötige Anla-
gekapital kommt zu 100 % von der Leasinggesellschaft. Auf
diese Weise bleiben die Geldmittel und die Kreditlimiten des
Kunden frei und können nutzbringender eingesetzt werden,
sei es für den laufenden Wareneinkauf, die Anschaffung
oder die Erneuerung des Inventars. Damit erhöht der Kunde
seinen unternehmerischen Spielraum sowie seine Wett-
bewerbsfähigkeit.

Die Lisca Leasing AG verleast grundsätzlich alle Betriebsein-
richtungen und Fahrzeuge. Bei der Lisca als Leasinggesell-
schaft der schweizerischen Kantonalbanken stammen die
zur Finanzierung verwendeten Gelder aus den einzelnen
Kantonen und somit aus der Region des Kunden.

Nutzung ohne Investition

Auch die gesamte Textilindustrie muss Einrichtungen in
immer kürzeren Zeitabständen erneuern, um damit die
Arbeitsbedingungen rationell und zeitgemäss zu gestalten



451 mittex 11/9Q

sowie den Betrieb nach innen und nach aussen attraktiv zu
halten. Den notwendigen Kapitalbedarf deckt der Unterneh-
mer dann richtig, wenn er das kurzfristige Fremdkapital in
massvollen Grenzen hält und eine mittelfristige Investition
kongruent finanziert.

Das Finanzierungsleasing ist die unternehmerisch richtige
Lösung zur Finanzierung von Betriebseinrichtungen und
Fahrzeugen. Die Leasinggesellschaft vereinbart mit dem
Kunden eine Leasingdauer, die innerhalb der gesetzlichen
Abschreibungs- sowie dertechnischen und wirtschaftlichen
Nutzungsdauer liegt, sie liegt normalerweise unter 7 Jahren
und basiert auf einem kalkulatorischen Restwert nach
Ablauf des Leasingvertrages von 1 % bis 5 % (Vollamorti-
sationsvertrag)

Neu- oder Ersatzinvestitionen für den
laufenden Betrieb

Die Leasinggesellschaft kauft für den Kunden das Objekt zu
den Bedingungen, die der Kunde selbst mit Lieferanten aus-
gehandelt hat und überlässt das Objekt anschliessend dem
Kunden zur Nutzung. Einen Eintausch von zu ersetzenden
Einrichtungen und Fahrzeugen nimmt er direkt mit dem Lie-
feranten vor.

Der Kunde gewährt der Leasinggesellschaft Einblick in die
Jahresabschlüsse seiner letzten Betriebsjahre. Als weitere
Voraussetzung für einen Vertragsabschluss müssen die lau-
fenden Belastungen aus der Investition für den Kunden wirt-
schaftlich tragbar sein. Das Investitionsgüter-Leasing ist
nicht aufwendig, sondern einfach und unkompliziert.

Investitionskosten

Die Leasinggesellschaft übernimmt sämtliche mit der Inve-
stition zusammenhängenden Kosten. Grundlage für die
Berechnung der Leasingzinsen bildet der vom Kunden mit
dem Lieferanten ausgehandelte Netto-Anschaffungspreis
bzw. die vom Kunden genehmigte Kostenabrechnung.

Vertragsdauer

Der Leasingvertrag ist grundsätzlich unkündbar. Auch die
Leasinggesellschaft kann den Leasingvertrag und damit die
Finanzierung nicht aufkünden.

Kann oder muss jedoch der Kunde das geleaste Objekt vor-
zeitig aufgeben oder eintauschen, wird die Leasinggesell-
schaft ihm in der Regel eine Offerte für eine vorzeitige Ver-
tragsauflösung unterbreiten.

Zinsberechnung

Üblicherweise vereinbart die Leasinggesellschaft mit dem
Kunden einen monatlichen Leasingzins, der linear und
damit betraglich unverändert während der Vertragslaufzeit
zu entrichten ist. Zinsschwankungen im Kreditsektor haben
fürden Kunden keinen Einfluss auf die laufenden Leasingko-
sten. Der Kunde kann deshalb einfach und sicher budgetie-
ren und kalkulieren.

In Absprache mit dem Kunden offeriert die Leasinggesell-
schaft auch eine vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche
Fälligkeit. Werden die Erträge saisonal erwirtschaftet,
bestehtauch die Möglichkeit, den Leasingzins nur während
den Betriebsmonaten zu bezahlen.

Vertragsende

Nach Ablauf des Leasingvertrages stehen dem Kunden fol-

gende Möglichkeiten offen:

- Er kann das bisher geleaste Objekt gegen ein neu zu lea-

sendes eintauschen. In Absprache mit der Leasinggesell-
schaft verhandelt er direkt mit dem Lieferanten. Derzwi-
sehen dem Lieferanten und dem Kunden vereinbarte Auf-

preis bildet die Grundlage zur Berechnung des neuen Lea-

singzinses.

- Er kann das geleaste Objekt an die Leasinggesellschaft
zurückgeben.

- Bei ordungsgemässer Vertragserfüllung ist die Leasing-
gesellschaft in der Regel bereit, das geleaste Objekt dem

Kunden zum Kauf anzubieten. Als Basis gilt der bei Ver-

tragsabschluss kalkulierte Restwert, ungeachtet des aktu-
eilen Verkehrswertes.

Was kostet ein Investitionsgüter-Leasing?

Die Leasing-Rechnung ist einfach und überschaubar. Bei

einem Nettoanschaffungspreis von Fr. 350 000.- und einer

Vertragslaufzeit von 60 Monaten berechnen sich die Lea-

singkosten beispielsweise wie folgt: (Stand September
1990)

- Kalkulatorischer Restwert 1 % Fr. 3 500.-
- Einmalige Bearbeitungsgebühr 0.5 % Fr. 1 750.-
- Monatlicher Leasingzins 2,072 % Fr. 7 252.-

Zusammenfassung

Leasing von Betriebseinrichtungen und von Fahrzeugen
wird auch in der Textilindustrie in zunehmenden Masse in

Anspruch genommen. Kauf oder Leasing ist heute eine

unternehmerische, weniger eine technische Entscheidung.

Leasing von Investitionsgütern ergänzt die Finanzierungs-
formen der Banken und gilt als Finanzierungsalternative, die

der Kunde bei der Entscheidung über eine grössere Investi-

tion beizieht und prüft. Der Kunde darf sich darauf stützen,

dass die Mitglieder des Verbandes Schweizerischer Lea-

singgesellschaften Gewähr für eine seriöse und Vertrauens-
volle Zusammenarbeit bieten.

Die Leasinggesellschaften berücksichtigen bei der Prüfung
eines Leasinggeschäftes (wie die Banken im Kreditgeschäft)
die finanztechnischen Aspekte des Kunden. Sie setzen

jedoch ihr Schwergewicht hauptsächlich auf die Investi-

tionsbegründung, die Qualität des Leasingobjektes und die

Zukunftschancen des Kunden. Dank dieser Philosophie ver-

fügen die Leasinggesellschaften heute über Erfahrungs-

werte, die einem Kunden bereits bei der Evaluation seiner

Investition eine Hilfe sein können.

Hugo Konrad, Lisca Leasing AG, 8036 Zürich
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